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Valerian in Rom thren Tod Im Dienſte der Peſtkranken gefunden,
und ber welche ſich das römiſche Martyrologium Unterm Februar
folgendergeſtalt ausſpri Romae Commemoratio Sanctorum 1EeS—
byterorum, Diaconorum Ct aliorum plurimorum, qui tempore
Valeriani Imperatoris, CUu  — pestis Saevissima grassaréetur, morbo
aborantibus ministrantes libentissime mortem oppetiere, guOS

1u art religiosa piorum fides venerari (onsuevit.
Wien. Johann Schwienbacher Cong 88 Red

III (Erſatzleiſtung. A in einer großen fremden
Waldung einen großen Baumſtamm. Bevor nun den Baumſtamm
heimlich mit einem 1  en holt, ekennt ETL 11 Cohféssionali ſeinen
Fehler Darf den Baumſtamm abholen, vorausgeſetzt, daſs E
den Schaden gutmachen will?

iſt Nii ärmlicher Mann und ſagt Abholen kann ich den
aAamm doch nicht gut; denn, enn die eute mich mit einem ſo
großen amm fahren oder denſelben vor meinem auſe liegen ſehen,
werden ſie gleich vermuthen, daſs ein Holzfrevel vorliege, und
und meine Familie, die wir Im gu Rufe ſtehen werden denſelben
verlieren. ＋ ich aber den Stamm liegen, E kann folgendes
möglich ſein: Entweder findet ihn der Förſter, dann hat die Herr⸗
chaft keinen Schaden; oder eLr findet ihn nicht, und das kann leicht
möglich ſein, weil die aldung ſehr groß iſt; der Stamm wird
dann verfaulen und die Herrſchaft hat einen Schaden Der CoOon-
fessarius gibt nun den Rath, den amm In leinere Stücke zu
ſchneiden und E n nach Hauſe zu bringen dadurch wäre die
Gefahr de „Aufkommens“ vermindert; dann ſolle ETL die Summe,
we der Stamm wert wäre, reſtituieren dadurch Are jeder
Zweifel, ob 3U reſtituieren iſt oder nicht, gelöst.

verſichert nun, ſo könne Er eS ganz leicht machen Nach
drei agen Iomm wieder und ſagt „Als ich geſtern 3 der Stelle
hinkam, der Stamm lag, war derſelbe nicht mehr da Was iſt
dem zu agen auf die rage Wenn den Stamm NI nderer
geſtohlen hat, muſs ich dann auch noch erſetzen?“

Die Löſung des vorliegenden E fordert die Beantwortung
zweier Fragen Durfte A den Baumſtamm unter den ſpeciellen
Umſtänden abholen? Wozu iſt eLr verpflichtet, nachdem der Stamm
aus dem Walde verſchwunden iſt?

at durch das en des Baumes im fremden
die ausgleichende Gerechtigkeit verletzt; 5 1e das ein, beichtet

* und erkundigt ſich über eine dadurch entſtandene Ver
Eine restitutio III integrum iſt zur Unmöglichkeit geworden, der
Baum kann nicht wieder gepflanzt werden; die Ungerechtigkeit fort
ſetzen, darf ſelbſtverſtändlich nicht Lã eLr den Baum liegen,

iſt freilich keines Diebſtahles chuldig, die Beſchädigung des
Beſitzers würde aber aller Wahrſcheinlichkeit nach zur vollendeten
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hatſache Die einfachſte Löſung ſeiner Schwierigkeit wäre eine An
zeige bei dem Förſter, S liege — 275 eln gefällter Baum. Der
Förſter würde dann den Schaden des errn abzuwenden wiſſen und
A hätte éeventue zu erſetzen, was etwa durch unzeitiges Fällen als
damnum Smergens oder luerum I18S entſtanden vare Da aber
weder EL noch der Beichtvater dieſen Ausweg dachten, ſo enwir voraus, ETL Are Iin dieſer Lage nicht angbar geweſen. Nun
will den Stamm holen und bezahlen, mit anderen orten, eW.W·
will nach begangenem Holzfrevel als Käufer des gefällten Baumes
auftreten. Ein Recht kann azu nimmer haben, denn niemand
kann einen anderen zUum Verkaufen zwingen. Alſo kann der Plannicht gebilligt werden. Betrachten wir aber die Sache vonſeiteneiner nothwendig gewordenen Reſtitution, ſo dürfen wir die Ein
ſtimmung des errn präſumieren, weil derſelbe ſo vor einem wirk⸗
lichen Schaden in ſeinem Beſitze ewahr bleibt ſt doch auch nachder übereinſtimmenden Meinun der Auctoren eine restitutio 1
aequivalenti rlaubt, die Sache ſelbſt ohne große Schwierig⸗eiten nich zurückgegeben werden kann. Omi dürfte die Schad⸗loshaltung des Herrn des aldes durch die Bezahlung des HolzwertesIR dieſem Falle bewirken. Der Beſitzer aber kann nach der Ge⸗
rechtigkeit nicht zugleich mit dem Preiſe auch den Baum beanſpruchen,
wenn ihm nicht etwa ein richterlicher ru zur Seite ſteht; des⸗

dürfte A. ohne eine neue Ungerechtigkeit den Amm ſichnehmen Uunter den gegebenen Verhältniſſen.
findet den gefällten Baum nicht mehr Entweder

iſt ber denſelben nach des Eigenthümers en verfügt, oder
iſt geſtohlen. Im erſten Falle gibt (S keine Schwierigkeit, die nichtchon In dem a0 Geſagten gelöst wäre  0 Im zweiten Falle ent⸗

die Frage, ob A. noch zur Reſtitution verpflichtet und ob
erſter oder zweiter Antworten wir zu nächſt auf das etztereDer leb iſt jedenfalls wegen Beſitzes der fremden Sache oder
gerechter Bereicherung der zuerſt Verpflichtete, und A., enn über⸗
aupt, erſt In Ermangelung des Diebes. ſt nun wirklich zurWiedererſtattung anzuhalten? Wollen wir das bejahen, ſo kann derGrund dafür, da kein fremdes Gut beſitzt, einzig in der ungerechtenBeſchädigung, in der mjusta damnificatio liegen. mne nämlichlegt, ſoweit ſie freiwillig iſt, die der Wiedererſtattung auf,nicht nur für den irect verurſachten Schaden, ſondern auch für die
aus der Handlung hervorgehenden ſchadenbringenden Folgen, die
wenigſtens einigermaßen im allgemeinen vorausgeſehen wurden Folgenjedo auf die nicht einmal 11 COnhfuso die Aufmerkſamkeit des
Thäters ſich richtete, können nich imputiert werden. A begienunzweifelhaft eine ungerechte Beſchädigung durch unbefugtes enjene Baumes; der reelle Schaden aber, ſofern ETL wer iſt, entſtanerſt durch das egbringen des Stammes räg daran die
Schuld? Der bereit liegende Stamm konnte für den leb den Anreiz



bilden, jedenfalls ihm den Diebſtahl erleichtern. Doch da iſt be
züglich der Handlung des rein materiell, EL dachte nicht IR ent
fernteſten daran. Auch blieb 10⁴ der gefällte Baum ſeinem 0
iR des Eigenthümers und war nicht einen anderen Ort
verbracht, wodurch die Gefahr ermehr oder auf ſich
d omi iſt der Diebſtahl eine ganz zufällige olge der
gerechten Handlung des und begründet keine Reſtitutionspflicht,
die einzig auf dem lebe haften bleibt Auf den etwaigen Einwan

habe 10 den Stamm gekauft, alſo ſei ihm geſtohlen, brauchen
wir nicht zu antworten nach der oben gegebenen Auseinanderſetzung;
eS ieg eben kein Vertrag vor, ondern nur der Wille, nach Mög⸗
lichkeit den adenerſatz zu leiſten.

Valkenburg (Hollan entrup,
(Legitimation eine unehelichen, nich von dem

Ehemanne, ondern von einer anderen Mannsperſon
erzeugten Kindes und re rechtlichen Folgen.) Man
könnte nachgerade kleinmüthig und troſtlos werden, wenn man In
die heutigen Familienverhältniſſe einen leferen lick wir Da der
Glaube vielfach erſchüttert, die chriſtliche tief untergraben und
die ſocialen Verhältniſſe dank der modernen Geſetzgebung und
dem modernen For  I beinahe total zerrüttet ſind, fangen
folgerichtig auch die tiefſten Fundamente eines geregelten amilien⸗
lebens, die Grundlagen der Ehe, nach allen Seiten hin bedenklich
wanken und die „Greuel der Verwüſtung“ nehmen in erſchreckender
Weiſe überhand. Beweis deſſen iſt unſer Fall, der ſeinerzeit eM
ebenſo großes Aufſehen als Aergernis In der betreffenden arr
gemeinde hervorgerufen hat Wir wollen dieſen mehr als traurigen
Fall kurz ſkizzieren.

Sempronius, den wir Schwarz nennen wollen, heiratete die
a Braun, die ihm ein uneheliches, von aju erzeugtes Kind,
namens Flora, in die Ehe mitgebracht hat Da Sempronius, wie
durch die allgemeine Fama und ämtlich durch das Brautprüfungs⸗
protoko conſtatier wurde, nicht der natürliche Qter (parens oder
genitor der Ora war, onnte ſelbſtverſtändlich dieſe durch die Ehe
threr Utter mit ihm (dem Sempronius) nicht legitimiert werden
und wurde auch von keiner Seite dieſe Legitimation angeſtrebt. Die
amals ſchon achtjährige br wuchs eran nd eS entwickelte ich
zwiſchen ihr und ihrem Stiefvater Sempronius bald eimn ſündhaftes
Verhältnis, deſſen Folgen ſich [Sbald eingeſtellt aben brd gebar
noch bei Lebzeiten ihrer Utter, deren Ehe mit Sempronius kinderlos
blieb, mehrere Kinder, in der Taufmatrik des Pfarramtes
in ſämmtli auf den Beinamen threr unehelichen Utter, alſo
auf den Namen Braun, eingetragen wurden.

Nach einiger Zeit verlangte Sempronius bei dem genannten
Pfarramte die Namensumſchreibung ſeiner Iim ebruche mit Ora


